
Bericht der öffentlichen Gemeinderatssitzung der Gemeinde Mauern 
 am 18.03.2021  

 
Anbau eines unbeheizten Wintergartens im Erdgeschoss in der Nandlstädter Straße 
Das Bauvorhaben fügt sich gemäß § 34 Abs. 1 BauGB nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der 
Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung 
ein. 
Der Gemeinderat befürwortet das Bauvorhaben. 
Abstimmung: 14:0 
 
Antrag auf Vorbescheid zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage in Alpersdorf 
Das Baugrundstück befindet sich im Außenbereich, so dass sich die Zulässigkeit des Vorhabens nach 
§ 35 BauGB (Baugesetzbuch) beurteilt. Der Gemeinderat befürwortet das Bauvorhaben. 
Abstimmung: 15:0 

 
Kommunales Wohnen Mauern – Installation von Aufzügen Auftragsvergabe 
Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag für das Gewerk „Aufzugsanlage“ an die Firma TK-Aufzüge 
GmbH aus Feldkirchen mit einer Angebotssumme in Höhe von 40.735,16 € (brutto) zu erteilen.  
Abstimmung: 15:0 
 
Ausbau der Birkenstraße – Kanalbauarbeiten Verlegung Kanal DN500 Auftragsvergabe 
Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag für die Verlegung des Kanal DN 500 der Birkenstraße an die 
Firma Josef Hübl aus Velden mit einer Angebotssumme in Höhe von 90.820,09 € (brutto) zu erteilen.  
Abstimmung: 15:0 

 
Beschaffung neuer Möbel für die Mittagsbetreuung der Grundschule Mauern 
Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag für die Möbelbeschaffung der Mittagsbetreuung an die Firma 
Dusyma mit einer Angebotssumme in Höhe von 8.920,30 € (brutto) zu erteilen. Die Verwaltung wird 
beauftragt, einen Förderantrag zu stellen. 
Abstimmung: 15:0 

 
Glasfaseranschluss Grundschule Mauern 
Der Gemeinderat hat beschlossen, die Grundschule Mauern mit Glasfaser zu versorgen. Hierzu ist ein 
Förderantrag im Rahmen der GWLANR bei der zuständigen Stelle einzureichen. Die geplanten 
Ausbaukosten sind derzeit mit ca. 71.000,00 € veranschlagt. Die maximale Förderhöhe beträgt 80% der 
förderfähigen Kosten und maximal 50.000,00 €. Die Planung und Ausschreibung sowie die 
Fördervoraussetzungen sollen im Jahr 2021 erfüllt werden und die Maßnahme wird dann 
zahlungswirksam im Jahr 2022 abgeschlossen. Das Planungsbüro Corwese wird mit der Abwicklung 
und Koordinierung der Angelegenheit beauftragt. Ein entsprechendes Angebot liegt vor und beläuft sich 
auf 2.600,00 € (netto).    
Abstimmung: 15:0 
 
Bündelausschreibung für die kommunale Strombeschaffung Lieferjahre 2023-2025 
Der Gemeinderat beschließt, an der Bündelausschreibung für die Lieferjahr 2023-2025 durch die Firma 
KUBUS GmbH, teilzunehmen. 
Abstimmung: 15:0 


